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Änderungsantrag zu VR-05

Von Zeile 9 bis 11:
dem Schutz ungeborenen Lebens und dem Recht der Frau auf Selbstbestimmung über
ihren eigenen Körper. Diese Sexuelle Selbstbestimmung fängt aber nicht erst mit einer
ungewollten Schwangerschaft an, sondern es müssen alle Voraussetzungen
geschaffen werden, dass Personen nicht in die Situation kommen, ungewollt
schwanger zu werden.
Für viele Menschen stellt die Freigabe des Schwangerschaftsabbruches eine Dilemma-
Situation dar: zwischen dem Schutz des ungeborenen Kindes und dem Recht der
Schwangeren auf Selbstbestimmung. Ziel sollte eine Gesellschaft sein, in der so wenig
Schwangerschaftsabbrüche wie möglich stattfinden müssen.
Es braucht eine Willkommenskultur für werdendes Leben, auch mit Behinderung. Es ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, inklusive und familienfreundliche Strukturen zu
schaffen, insbesondere auch für Alleinerziehende.
Die bestehende Regelung hat Frauen stigmatisiert und die Versorgungslage
verschlechtert, da sie zum Beispiel verhindert, dass der 

Begründung

Es geht um die doppelte Anwaltschaft für Mutter und Kind.

Wer ungewollt schwanger ist, befindet sich in einer Dilemma-Situation und braucht
bestmögliche
Unterstützung, ohne das ungeborene Leben aus dem Auge zu verlieren. Das Recht auf
Selbstbestimmung durchzusetzen, darf nicht darauf hinauslaufen, mit einer
schwerwiegenden Entscheidung allein gelassen zu werden. Daher muss das
Beratungsrecht gestärkt werden.
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